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Landesanstalt für Umwelt 
Baden-Württemberg 
Informationsveranstaltungen zum Thema 
„Schutz vor Radon“ 
Online & kostenlos 
Mittwoch, 9. Juni 2021, 18 Uhr
Donnerstag, 10. Juni 2021, 19 Uhr
Montag, 14. Juni 2021, 18 Uhr
Dienstag, 15. Juni 2021, 19 Uhr 

Mehr Informationen unter www.radon-lubw.de 
Unsere Jubilarinnen im Juni 2021 
08.06., Frau Rosel Schweizer, 90 Jahre 
12.06., Frau Angelika Glunz, 70 Jahre 
17.06., Frau Elisabeth Fuß, 95 Jahre 
17.06., Frau Maria Loy, 70 Jahre 

Die Gemeinde Oberried gratuliert den Altersjubilarinnen 
recht herzlich! 

Wasser sparen 
Auch in diesem Jahr bitte wir Sie wieder, insbesondere im 
Hinblick auf die trockener werdenden Sommer, sorgsam mit 
unserem Gut Wasser umzugehen. Sollten Sie Ihren Pool be-
füllen, sind wir dankbar, wenn Sie sich wegen des Zeitpunkts 
der Befüllung mit Herrn Eckerlin (07661-9305-20) in Verbin-
dung setzen, damit die Wasserentnahme periodengünstig 
geplant werden kann. 

Wir verweisen hier auf unsere Homepage, wo Sie weitere In-
formationen zur Poolbefüllung erhalten. 

Information 
zu Dreharbeiten in Hofsgrund 
Wir weisen darauf hin, dass es zwischen dem 27.05.2021 
und 18.06.2021 aufgrund von Dreharbeiten des SWR/ARD 
für einen Fernsehfi lm (Krimi) ‚Der Gesang der Raben‘ in Hofs-
grund immer mal wieder zu kurzen Beeinträchtigungen 
(Sperrungen) im Bereich der Silberbergstraße, am Rundweg, 
Rainweg, Gegendrumweg und am Kirchplatz kommen kann. 

Insbesondere am 28. Mai 2021 in der Zeit von 11 bis 17 Uhr 
(evtl. Ausweichtermin 27.05.2021) wird es im Bereich des 
Kirchplatzes und am Friedhof durch die Dreharbeiten Ein-
schränkungen beim Zugang zum Friedhof und zur Kirche 
geben. 

Wir bitten hierfür um Verständnis. 

Detailfragen zu den Einschränkungen stellen Sie an 
Frau Zisser, Tel. +49 15750788695, +43 680 2201601, 
oder zisserjulia@gmail.com. 

Amtliche Mitteilungen
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Apotheken
Notdienstzeiten an Samstagen: von 17.00 - 19.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen: von 10.00 - 12.00 Uhr
und   von 17.00 - 19.00 Uhr
Donnerstag, 27.05.2021: 
Schwabentor-Apotheke, Tel.: 0761 - 3 42 43, 
Oberlinden 22, 79098 Freiburg (Innenstadt) 

Freitag, 28.05.2021: 
Littenweiler-Apotheke, Tel.: 0761 - 69 67 50 51, 
Römerstr. 1, 79117 Freiburg (Littenweiler) 

Samstag, 29.05.2021: 
Zähringer-Apotheke, Tel.: 0761 - 3 98 28, 
Habsburgerstr. 114, 79104 Freiburg (Herdern) 

Sonntag, 30.05.2021: 
Breisgau-Apotheke am Hauptbahnhof, Tel.: 0761 - 2 42 88, 
Eisenbahnstr. 64, 79098 Freiburg (Innenstadt) 

Montag, 31.05.2021: 
Urban-Apotheke Herdern, Tel.: 0761 - 3 89 96 30, 
Hauptstr. 58, 79104 Freiburg (Herdern) 

Dienstag, 01.06.2021: 
St. Barbara-Apotheke Littenweiler, Tel.: 0761 - 61 12 60, 
Lindenmattenstr. 40, 79117 Freiburg (Littenweiler) 

Mittwoch, 02.06.2021: 
Apotheke am Theater in Freiburg, Tel.: 0761 - 3 92 12, 
Bertoldstr. 31, 79098 Freiburg (Innenstadt) 

Donnerstag, 03.06.2021: 
St. Barbara-Apotheke Littenweiler, Tel.: 0761 - 61 12 60, 
Lindenmattenstr. 40, 79117 Freiburg (Littenweiler) 

Die weiteren Notdienste der umliegenden Apotheken erfahren Sie 
unter: www.lak-bw.de/notdienstportal, info@lak-bw.de, 
Tel. 0711 / 99347-0 
In der übrigen Zeit besteht telefonische Rufbereitschaft!
Der Notdienst beginnt jeweils um 8.30 Uhr

Bezeichnung Sachbearbeiter Telefon, Fax E-Mail

Bürgermeister Herr Vosberg Tel. 07661 93 05 -12 buergermeister@oberried.de

Zentrale Tel. 07661 93 05-0 gemeinde@oberried.de
Fax 07661 93 05 -88

Hauptamtsleitung Herr Reza Tel. 07661 93 05 -11 christoph.reza@oberried.de

Sekretariat Frau Saier Tel. 07661 93 05-12 petra.saier@oberried.de

Bürgerinfo/ öffentliche Frau Lauby Tel. 07661 93 05-10 karin.lauby@oberried.de 
Einrichtungen 

Rechnungsamtsleitung Frau Leimroth Tel. 07661 9305 22 gudrun.leimroth@oberried.de 

Einwohnermelde- /Passamt/ Herr Mäder Tel. 07661 93 05 -33 rudolf.maeder@oberried.de
Fundbüro 

Standesamt/ Frau Wehrle Tel. 07661 93 05 -44 petra.wehrle@oberried.de
Friedhofsverwaltung

Forstbetrieb Herr Strauch Tel.  0162 2550722 jens-uwe.strauch@lkbh.de

Ordnungsamt/Ruheberg Frau Maier Tel. 07661 93 05-77 andrea.maier@oberried.de

Kasse Frau Sandmann Tel. 07661 93 05-99     nadine.sandmann@oberried.de 

Rechnungsamt/ Frau Riesterer Tel. 07661 93 05-66 cornelia.riesterer@oberried.de
Kernzeitbetreuung

Bauhof Herr Riesterer Tel.  07661 91 23 03 bauhof@oberried.de    

Grundschule Frau Johner  (Schulleiterin) Tel. 07661 55 10 michaelschule@oberried.de
Fax 07661 98 08-44

Frau Lauby (Sekretariat) Bürozeiten:  Di. und Do. 8.00 - 12.00 Uhr 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Montag -  Freitag 08.00 Uhr - 12 00 Uhr  zusätzlich Donnerstag, 14.00 - 18.30 Uhr
Tourismus Dreisamtal e.V.  Tel.: 07661 90 79 80, Fax: 07661 90 79 89, e-Mail: tourist-info@dreisamtal.de
Jugendbeteiligung Frau Constanze Dunst, Tel. 0761 2187-2619, e-Mail: constanze.dunst@lkbh.de

Notruf Rettungsdienst/Krankentransport 112 
Notruf Polizei 110
Feuerwehr/Notruf 112
Polizei Freiburg 0761 8 82 44 21
Polizeiposten Kirchzarten 07661 979190
Alkofon             0180 10 64 56 45
Telefonseelsorge: 0800 1 11 01 11
Kirchliche Sozialstation Dreisamtal:  07661 98 68-0
Dorfhelferinnen: 07661 70 77
Hospizgruppe Dreisamtal: 0160 96263862
Begl. Pflegender Angehöriger:
Frau Geromüller 07661 64 32
Diakonie Mobiler Sozialer 
Hilfsdienst 07661 93 84 17
Beratungsstelle für ältere Menschen 07661 3 91-114
und deren Angehörige im Dreisamtal 0176 18 96 54 88
Tageselternverein Dreisamtal-
Hochschwarzwald e. V. 07661 62 79 70
www.tev-dreisamtal-hochschwarzwald.de
Blinden- und Sehbehindertenverein 
Südbaden e.V  0761 36 122

Ärzte
ärztlicher Bereitschaftsdienst  116 117 
Kinderärztlicher Notfalldienst:  116 117 
Augenärztlicher und HNO-Notfalldienst:  116 117 
Freiburger Notfallpraxis für Erwachsene – Tel. 0761/80 99 80 0 
Mo, Di, Do:  20 - 24 Uhr; Mi, Fr: 16 - 24 Uhr; Sa, So, feiertags: 08 – 24 Uhr 
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg
Freiburger Notfallpraxis für Kinder - Tel. 0761 80 99 800
Mo – Do: 19 – 22:30 / Fr: 16 – 22:30 / Sa, So und Feiertag 8 -22:30 Uhr,  
St. Josephs-Krankenhaus, Sautierstrasse 1, 79104 Freiburg  
Kilianstr. 5, 79106 Freiburg
Zahnärztlicher Notfalldienst
Wochenende, Feiertage, Brückentage: 0761 88 50 82 30
Tierärztlicher Notdienst:
Tierarztpraxis Geroldstal - Dr. K. Pöpperl 0171 1 73 06 14

Gemeindeverwaltung

Notfalldienste
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MINISTERIUM FÜR UMWELT, KLIMA UND ENERGIEWIRTSCHAFT BADEN-WÜRTTEMBERG 

Allgemeinverfügung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg zur Festlegung von Gebieten nach § 121 Strahlenschutzgesetz 

in Baden-Württemberg (Radonvorsorgegebiete) 
Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Ba-
den-Württemberg (Umweltministerium) trifft auf der Grundlage von 
§ 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes vom 27. Juni 2017
(BGBl. I S.1966), zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 1 des Ge-
setzes vom 23. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2232) in Verbindung mit §
153 der Strahlenschutzverordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I
S. 2034, 2036), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
20. November 2020 (BGBl. I S. 2502) folgende

Entscheidung 
1. Festlegung der Radonvorsorgegebiete

Das Umweltministerium legt die Gemeindegebiete der nachfol-
gend aufgeführten Gemeinden im Regierungsbezirk Freiburg
als Gebiete fest, für die erwartet wird, dass die über das Jahr
gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft in ei-
ner beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen
oder Arbeitsplätzen den Referenzwert nach § 124 oder § 126 des 
Strahlenschutzgesetzes überschreitet (in dieser Allgemeinverfü-
gung „Radonvorsorgegebiete“ genannt). 

im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald:
Bollschweil, Horben, Münstertal, Oberried, Schluchsee 

im Landkreis Lörrach:
Aitern, Böllen, Fröhnd, Häg-Ehrsberg, Kleines Wiesental, Schö-
nau im Schwarzwald, Schönenberg, Todtnau, Tunau, Utzenfeld,
Wembach, Wieden, Zell im Wiesental 

im Landkreis Ortenau:
Gutach (Schwarzwaldbahn) 

im Landkreis Rottweil:
Lauterbach, Schiltach 

im Landkreis Schwarzwald-Baar:
Schonach

im Landkreis Waldshut:
Dachsberg, Häusern, Herrischried, Ibach, Rickenbach, Sankt Bla-
sien, Todtmoos

2. Gesetzliche Pflichten infolge der Gebietsfestlegung
Aus der Festlegung der Gebiete als Radonvorsorgegebiete erge-
ben sich zusätzliche gesetzliche Pflichten zum Schutz vor dem
radioaktiven Edelgas Radon bei der Errichtung von Gebäuden
und für Arbeitsplätze in solchen Gebieten. Um welche Pflichten
es sich handelt, ist in Abschnitt 3 der Gründe der Allgemeinver-
fügung im Einzelnen beschrieben.

3. Vorbehalt des Widerrufs
Diese Allgemeinverfügung kann ganz oder teilweise widerrufen
werden.

4. Inkrafttreten
Diese Allgemeinverfügung tritt am 15. Juni 2021 in Kraft.

5. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wird ange-
ordnet. 

Gründe (Auszug) 
 [...]
3. Gesetzliche Pflichten infolge der Gebietsfestlegung

Aus der Festlegung der Gebiete als Radonvorsorgegebiete erge-
ben sich zusätzliche gesetzliche Pflichten zum Schutz vor dem
radioaktiven Edelgas Radon bei der Errichtung von Gebäuden
und für Arbeitsplätze in solchen Gebieten.

•	 Errichtung von Gebäuden:
Bei jedem Neubau mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplät-
zen in einem Radonvorsorgegebiet sind neben der allge-
meingültigen Pflicht, die nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik erforderlichen Maßnahmen zum Feuch-
teschutz einzuhalten (§ 123 des Strahlenschutzgesetzes),
mindestens eine der in § 154 Nummer 1 bis 5 der Strahlen-
schutzverordnung angegebenen Maßnahmen durchzufüh-
ren, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu verhin-
dern oder erheblich zu erschweren.

•	 Arbeitsplätze:
Wer für einen Arbeitsplatz im Erd- oder Kellergeschoss ei-
nes Gebäudes in einem Radonvorsorgegebiet im Sinne des
§ 127 Absatz 2 des Strahlenschutzgesetzes verantwortlich
ist, hat Messungen der Radon-222-Aktivitätskonzentration
in der Luft zu veranlassen. Die für die Ermittlung der Ra-
don-222-Aktivitätskonzentration notwendigen Messgeräte
sind nach § 155 der Strahlenschutzverordnung bei einer
vom Bundesamt für Strahlenschutz hierfür anerkannten
Stelle anzufordern und nach deren Vorgaben einzusetzen.
Die Messungen der Radon-222-Aktivitätskonzentration sind
abgesehen von der Ausnahme in § 155 Absatz 1 Satz 3 der
Strahlenschutzverordnung über eine Gesamtdauer von 12
Monaten durchzuführen und müssen nach § 127 Absatz 1
Satz 2 des Strahlenschutzgesetzes innerhalb von 18 Mo-
naten nach Bekanntgabe der Radonvorsorgegebiete und
Aufnahme der beruflichen Betätigung an dem Arbeitsplatz
erfolgt, das heißt abgeschlossen sein. Der für den Arbeits-
platz Verantwortliche hat die betroffenen Arbeitskräfte,
den Betriebsrat oder den Personalrat sowie im Sinne des §
127 Absatz 2 des Strahlenschutzgesetzes betroffene Drit-
te unverzüglich über die Ergebnisse der Messungen der
Radon-222-Aktivitätskonzentration zu unterrichten (§ 127
Absatz 4 des Strahlenschutzgesetzes). Überschreitet die ge-
messene Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft an
einem Arbeitsplatz den Referenzwert nach § 126 des Strah-
lenschutzgesetzes, folgen weitere Pflichten nach den §§ 128 
bis 132 des Strahlenschutzgesetzes in Verbindung mit den
§§ 156 bis 158 der Strahlenschutzverordnung.

 [...]

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats Kla-
ge beim Verwaltungsgericht Freiburg erhoben werden. 
Stuttgart, 12. Mai 2021
Az.: 36-4683.10 
gez. Niehaus 

Hinweis 
Diese Allgemeinverfügung einschließlich ihrer vollständigen Be-
gründung kann auf der Internetseite des Umweltministeriums 
eingesehen werden. Dort steht auch das Informationsblatt des 
Umweltministeriums „Erstmessung der Radonkonzentration an Ar-
beitsplätzen in Radonvorsorgegebieten“ zur Verfügung. 

Eine Liste mit den anerkannten Stellen für Messungen der Ra-
don-222-Aktivitätskonzentration an Arbeitsplätzen ist auf der Inter-
netseite des Bundesamtes für Strahlenschutz veröffentlicht. 

Die öffentliche Bekanntmachung dieser Allgemeinverfügung ist 
erfolgt durch Einstellung und Veröffentlichung auf der Internet-
seite der Gemeine Oberried unter www.oberried.de  
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INFORMATIONSBLATT 
Erstmessung der Radonkonzentration an Arbeitsplätzen in Radon-
vorsorgegebieten Was bedeutet Erstmessung der Radonkonzentra-
tion?
An Arbeitsplätzen in Radonvorsorgegebieten hat jeder Verantwort-
liche für einen Arbeitsplatz Messungen zur Ermittlung der Radon-
konzentration durchzuführen. Sie dienen dem Nachweis, dass der 
Radon-Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter (300 Bq/
m3) an den Arbeitsplätzen eingehalten ist. Die Messungen müssen 
spätestens 6 Monate nach Ausweisung der Radonvorsorgegebiete 
oder 6 Monate nach Aufnahme einer neuen Tätigkeit beginnen und 
dauern 12 Monate.

Welche Arbeitsplätze sind betroffen?
Betroffen sind Arbeitsplätze im Erd- und Kellergeschoss von Gebäu-
den, an denen sich eine Arbeitskraft während ihrer Berufsausübung 
mindestens eine Stunde pro Woche im Jahresmittel aufhält.

Wer muss die Messungen durchführen?
Für die Durchführung der Messungen muss die für den Arbeitsplatz 
verantwortliche Person sorgen. Verantwortlich ist die Person, die in 
ihrer Betriebsstätte eine Betätigung beruflich ausübt oder ausüben 
lässt oder in deren Betriebsstätte ein fremdes Unternehmen (Dritte) 
eigenverantwortlich tätig wird. Das umfasst aber nicht Telearbeits-
plätze, Heimarbeitsplätze, Mobiles Arbeiten und Homeoffice in pri-
vaten Wohnungen.

Was müssen Sie als Verantwortlicher tun?
•	 Identifizieren Sie in Ihren Betriebstätten die Räume, in denen Ar-

beitsplätze im Keller und Erdgeschoss liegen. 
•	 Haben die ausgewählten Räume eine Grundfläche kleiner oder

gleich 200 Quadratmeter, reicht eine Messung aus, ansonsten
ist pro 200 Quadratmeter Grundfläche jeweils eine Messung er-
forderlich. Bei großflächigen oder komplexen Gebäuden können
mehrere Räume innerhalb eines Gebäudes für eine Messung zu-
sammengefasst werden. Nähere Informationen dazu finden Sie im 
Merkblatt „Radon an Arbeitsplätzen“ des Umweltministeriums. 

•	 Legen Sie ein Messgerät pro Messung aus. Ist nur in einem ein-
zigen Raum zu messen, legen Sie dort zum Vergleich ein zweites
Messgerät aus. 

•	 Die Aufstellungsorte der Messgeräte sollten sauber, geschützt und 
1 bis 2 Meter über dem Boden liegen, sowie mindestens 20 Zen-
timeter Wandabstand und ausreichend Abstand zu Wärme- oder
Wasserquellen sowie von Fenstern haben. Die Aufstellungsbedin-
gungen sollten sich während der Messung möglichst wenig än-
dern. 

•	 Bestellen Sie passive Radonmessgeräte, wie zum Beispiel Rado-
nexposimeter, bei einer der vom Bundesamt für Strahlenschutz
anerkannten Messstellen (https://www.bfs.de/DE/themen/ion/
service/radon-messung/anerkennung/anerkennung.html.) und
beachten Sie die Hinweise auf den jeweils beigefügten Anweisun-
gen. 

•	 Legen Sie die Messgeräte 12 Monate aus und senden Sie sie nach
12 Monaten an die Messstelle zur Auswertung. 

•	 Dokumentieren Sie die Arbeitsplätze, bei denen eine Messung
nicht erforderlich war (Arbeitszeit weniger als 1 Stunde pro Woche 
im Jahresmittel). 

•	 Bewahren Sie die Aufzeichnungen über die Ergebnisse der Erst-
messung mindestens 5 Jahre auf. 

•	 - Informieren Sie die betroffenen Arbeitskräfte und den Betriebsrat 
beziehungsweise Personalrat über die Ergebnisse der Messungen. 

•	 Vergessen Sie nicht alle fremden Unternehmen (Dritte), die in Ih-
ren Betriebsstätten in eigener Verantwortung beruflich tätig wer-
den, über die Ergebnisse der Messungen zu informieren. 

Was ist zu tun, wenn der Radon-Referenzwert eingehalten ist?
Ergibt die Erstmessung, dass der Radon-Referenzwert von 300 Bq/
m3 an allen Arbeitsplätzen eingehalten ist, haben Sie keine weiteren 
Pflichten.

Was ist zu tun, wenn der Radon-Referenzwert überschritten wird?
Ergibt die Erstmessung an einem oder mehreren Arbeitsplätzen eine 
Überschreitung des Radon-Referenzwerts von 300 Bq/m3, haben Sie 
weitere Pflichten, die im Merkblatt „Radon an Arbeitsplätzen“ aus-
führlich dargestellt sind. 

Wo finden Sie weitere Informationen?
Sie finden das Merkblatt „Radon an Arbeitsplätzen“ und weiterge-
hende Informationen auf der Homepage des Umweltministeriums 
Baden-Württemberg im Themenbereich „Schutz vor Radon“ 
(https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/
kernenergie-und-strahlenschutz/strahlenschutz/schutz-vor-radon/). 

Weiteres Informationsmaterial bietet auch 
das Bundesamt für Strahlenschutz an 
(https://www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/
radon/radon_node.html). 

Engagement für nachhaltigen Verkehr:  

Fahrgastbeiräte im regionalen ÖPNV suchen Mitglieder! 
Der Fahrgastbeirat – das unabhängige Bindeglied zwischen Fahr-
gästen im ÖPNV und den Verkehrsunternehmen im Regio-Ver-
kehrsverbund Freiburg (RVF) – sucht neue Mitglieder. 

Alle zwei Jahren werden neue engagierte Menschen gesucht, 
die den Nahverkehr zu ihrem Thema machen. Wer sich also für 
den ÖPNV in der Region interessiert und sich für die Anliegen der 
Fahrgäste einsetzen will, ist hier herzlich willkommen. 

Vier regionale Fahrgastbeiräte mit jeweils 15 bis 20 Mitgliedern 
gibt es im Verbundgebiet des RVF; dieses umfasst die Stadt Frei-
burg sowie die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald und Em-
mendingen. Alle Fahrgastbeiräte nehmen Ideen, Anregungen, 
Kritik und Verbesserungsvorschläge der Nutzerinnen und Nutzer 
auf. Die Umsetzungsmöglichkeiten werden in Besprechungen 
mit den Verkehrsunternehmen geprüft. Diese Treffen finden vier 
bis sechs Mal im Jahr statt, das Engagement erfolgt ehrenamtlich. 

Der Fahrgastbeirat wünscht sich ein breites Spektrum an Bewer-
berinnen und Bewerbern, das möglichst alle Bevölkerungsgrup-
pen repräsentiert. Besonders freut man sich auch über junge 
Menschen, die im Fahrgastbeirat aktiv werden wollen. 

Interessierte können sich im Internet unter www.rvf.de informie-
ren und bis 30. Juni 2021 bewerben. Bewerbungscoupons liegen 
an folgenden Stellen aus: beim SBG KundenCenter in Freiburg, 
den VAG Kundenzentren „pluspunkt“ in der Salzstraße sowie in 
der Radstation am Hauptbahnhof, in den DB-Reisezentren Haupt-
bahnhof, Freiburg-Wiehre, Emmendingen, Müllheim sowie Bad 
Krozingen. 

Ein Online-Bewerbungsformular steht ebenfalls auf der Home-
page des Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF), sowie der Inter-
net-Präsenz der Fahrgastbeiräte unter www.rvf-fahrgastbeirat.de 
zur Verfügung. 
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Agentur für Arbeit Freiburg 
Think BIG – Zukunft, Beruf und ich 
Selbstvermarktung auf Online-Businessplattformen 
Am Dienstag, 10. Juni, informiert Kontaktmanager und Social-Me-
dia-Experte Peter Hirtler in einer Online-Veranstaltung, wie man 
sich auf digitalen Plattformen wie Xing, LinkedIn, Facebook & Co 
beruflich am erfolgreichsten präsentiert. Der Workshop beginnt um 
14:30 Uhr und endet gegen 16 Uhr. Er richtet sich an Beschäftigte, Ar-
beitslose und Wiedereinsteiger*innen. Die Teilnahme ist kostenlos, 
eine Anmeldung per E-Mail an Freiburg.BCA@arbeitsagentur.de 
erforderlich und noch bis Dienstag, 8. Juni, möglich. Benötigt 
wird ein PC, Tablet oder Smartphone mit Internetanbindung. 
Wie helfen mir Online-Businessplattformen bei meinem beruflichen 
Erfolg oder Wiedereinstieg? Welche Plattformen gibt es? Muss ich 
auf allen präsent sein? Peter Hirtler führt anschaulich durch den 
Dschungel der Plattformen und zeigt auf, wie man über die Ver-
knüpfung von Online-Aktivitäten und Begegnungen im wahren 
Leben berufliche Kontakte gewinnt und darüber sein persönliches 
Netzwerk aufbaut. Mehr Information zu Peter Hirtler unter www.der-
kontaktbeschaffer.de. 
Der Workshop ist Teil der Veranstaltungsreihe „Think BIG – Zukunft, 
Beruf & ich“. Unter dieser Dachmarke organisieren die Beauftragten 
für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt aller Arbeitsagenturen und 
Jobcenter in Baden-Württemberg Online- Schulungen für Menschen 
mit Interesse an beruflicher Weiterbildung. Das Themenspektrum 
reicht von Organisation und Zeitmanagement über Bewerbungs-hil-
fe bis hin zur Erweiterung digitaler Kompetenzen. Die Veranstaltung 
am 10. Juni findet in Kooperation mit dem Regionalbüro für berufli-
che Fortbildung Lörrach statt. 

Veranstaltungen in Oberried

Freitag, 28.05.2021 
•	 Der Verkauf an den Marktständen vor der Marktscheune fin-

det statt.
•	 Der Verkauf und Verzehr von Kaffee und Kuchen findet nicht statt.
•	 Die Gartenstube ist freitags wieder von 15.00 - 17.00 Uhr geöffnet.
•	 Die Tauschbücherei muss leider bis auf Weiters geschlossen blei-

ben. Bücher können ebenfalls nicht abgegeben werden.

Stellenangebot 
Stellenausschreibung der Gemeinde Stegen 
Die Gemeinde Stegen sucht baldmöglichst eine 

Fachkraft für den Gemeindebauhof 
(m/w/d) 

mit einer abgeschlossenen Ausbildung in einem handwerkli-
chen, technischen oder land- schaftsgärtnerischen Beruf. Das 
Beschäftigungsverhältnis erfolgt in Vollzeit und ist unbe-fristet. 

Das Aufgabengebiet beinhaltet u.a. neben der Pflege und Un-
terhaltung der gemeindeeigenen Grünanlagen, Gehölzpfle-
ge, Baumfällarbeiten, (Spiel-)Plätze sowie Winterdienst. Die 
genaue Aufgabenabgrenzung bleibt vorbehalten. 

Gute Kenntnisse im Umgang mit Fahrzeugen, Geräten und 
Maschinen werden erwartet sowie die Bereitschaft zur stän-
digen Weiterbildung und Dienstverrichtung über die normale 
Dienstzeit (Winterdienst/Schneeräumung etc.) hinaus. Der 
Besitz des Führerscheins Klasse B (oder Klasse 3 alt) ist Voraus-
setzung, Klasse C1E (oder Klasse 2 alt) wäre von Vorteil, ist aber 
nicht Bedingung. Sie arbeiten selbstständig und eigenverant-
wortlich, sind belastbar und zuverlässig und zeigen Einsatzbe-
reitschaft und Flexibilität. Die Bereitschaft zum Dienst in der 
Freiwilligen Feuerwehr ist erwünscht. 

Wir bieten einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz bei 
leistungsgerechter Bezahlung nach Entgeltgruppe 5 Tarif-
vertag für den Öffentlichen Dienst (TVöD), Fort- und Weiter-
bildungs-möglichkeiten sowie betriebliches Gesundheitsma-
nagement (Hansefit). 

Haben Sie Interesse? Dann schicken Sie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen bitte bis spätestens 10. Juni 2021, an 
die Gemeindeverwaltung Stegen, Dorfplatz 1, 79252 Stegen, 
E-Mail: bewerbung@stegen.de. Für Rückfragen stehen Ihnen
gerne unser Bauhofeinsatzleiter, Herr Ketterer, Tel. 07661
396939 zur Verfügung. 

Kräuterdorf Oberried e.V. 
Infostelle in der Gartenstube ist wieder geöffnet: 
Montag von 10.00 - 12.00 Uhr 
Mittwoch von 10.00 - 12.00 Uhr 
Freitag von 15.00 – 17.00 Uhr 

Schwerpunkte sind die Beratung von Feriengästen und 
Ein-heimischen zu Kräutern, dem Kräuterpfad und dem 
Kräu-tergarten, zu Wander- und Ausflugsmöglichkeiten 
rund um Oberried und im Dreisamtal sowie 
Selbstvermarkter und Hofläden in der Region. Ergänzend 
dazu werden kostenlose Informationsbroschüren und Flyer 
bereitgehalten. 

Bauernhausmuseum Schniederlihof 
Durch die rückläufigen Corona-Inzidenzwerte unter 50 wird 
der Schniederlihof zum letzten Mai-Wochenende wieder ge-
öffnet - allerdings under eingeschränkten Bedingungen:
•	 begrenzte Personenzahl je Führung; daher die Bitte um An-

meldung
•	 Gruppen auch außerhalb des Öffnungszeiten
•	 Mundschutz und Abstandsregelung sind obligatorisch
•	 Kiosk geöffnet im „to go-Betrieb“
•	 Kontakt: 0170 3462672 oder 

museum-schniederlihof@t-online.de

Vorläufige Öffnungszeiten: 
Mai/Juni bis Oktober: Samstag, Sonntag und Feiertage

13:00-16:00 Uhr 
Juli und August: zusätzlich Mittwoch und 

Donnerstag 13:00-16:00 Uhr 
September und Oktober: zusätzlich Mittwoch und 

Donnerstag 13:00-16:00 Uhr 
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Tourist Info

Corona-Infos Dreisamtal -  
Neue Website informiert 
Der Tourismus Dreisamtal e.V. hat gemeinsam mit den Dreisamt-
al-Kommunen die Website www.coronainfos-dreisamtal.de ein-
gerichtet, um Betrieben, aber auch Bürgern einen Überblick über 
relevante Themen  rund um die aktuelle Situation zu geben und um 
sie für hoffentlich bald kommende Öffnungsschritte vorzubereiten. 
Neben den aktuell geltenden Regeln, Teststationen im Dreisamtal, 
Verwendungshinweisen von Apps oder auch den „To-Go“ Angebo-
ten, sehen Nutzer außerdem automatisiert die tagesaktuellen Inzi-
denzwerte im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Die Seite wird 
laufend aktualisiert. Alle Infos: www.coronainfos-dreisamtal.de 
  
Samstag, 29. Mai 
11- ca. 14 Uhr: 
Große Tour auf dem Kräuter-Erlebnispfad (ca. 4,5 km) 
Der Kräuter-Erlebnispfad führt durch eine typische Schwarzwald-
landschaft, die geprägt ist vom Wechsel zwischen Bergwiesen, 
Weiden und Bergwäldern. Hier können Gäste und Einheimische die 
Kräuter und Heilpflanzen kennenlernen und den Artenreichtum der 
Natur auf dem Schauinsland rund um Hofsgrund mit allen Sinnen 
erfahren. Anmeldung	und	Infos: Barbara Odrich-Rees, Tel. 07602/338, 
Treffpunkt: 9:45 Uhr, Parkplatz bei Bäckerei Lorenz, Oberried-Hofs-
grund; Preis: 10 € p.P.  
PRIVATE FÜHRUNGEN SIND AUF ANFRAGE GERNE MÖGLICH 
(Anmeldung 1-2 Tage im voraus) 
www.kraeuter-erlebnispfad-oberried-hofsgrund.de 
  
Dienstag, 1. Juni 
13-ca. 15 Uhr:
Kräuter-Erlebnispfad – Kleine Tour, ca. 3,8 km
Der Kräuter-Erlebnispfad führt durch eine typische Schwarzwald-
landschaft, die geprägt ist vom Wechsel zwischen Bergwiesen, Wei-
den und Bergwäldern. 
Anmeldung	erforderlich: Barbara Odrich-Rees, Mail: 
kraeuterpfad.oberried-hofsgrund@web.de; Tel. 07602/ 338, Kosten	 7 €  
Treffpunkt: 12:45 Uhr auf dem großen Parkplatz Silberbergstraße/Bä-
ckerei Lorenz, Oberried-Hofsgrund 
  
Freitag, 4. Juni 
11- ca. 14 Uhr:
Große Tour auf dem Kräuter-Erlebnispfad (ca. 4,5 km) 
Weitere	Informationen	s.	Samstag,	29.	Mai 
  
Regelmäßige Termine 
Freitags 
15-18 Uhr:
Wochenmarkt in der Klosterschiire 
Produkte aus der Region -- von Oberrieder Höfen und Bauern
Der Verkauf an den Markständen findet statt. Bis auf weiteres gibt 
es jedoch keinen Verkauf und Verzehr von selbstgebackenen Ku-
chen, Kaffee und Getränken. Ort: Klosterschiire, Oberried 
  
Samstags und Sonntags 
10-17 Uhr:
Steinwasenpark – Tierpark geöffnet!  
Die Fahrgeschäfte und Innenbereiche sind aufgrund der Corona-Ver-
ordnung geschlossen. An zwei Stationen im Park können Speisen und 
Getränke zum Mitnehmen erworben werden. Tickets müssen vor-
ab gebucht werden: steinwasen-park.de/steinwasen-tickets.html 
Adresse: Steinwasen 1, Oberried, Tel. 07602/ 944 68-0, E-Mail: info@
steinwasen-park.de | www.steinwasenpark.de 

Täglich, außer an Sonn- und Feiertagen 
Nach Vereinbarung: 
Lama Trekking   
Begleitet von unseren Lamas wandern wir über unseren Hofberg 
und genießen zwischendurch den herrlichen Panoramablick ins 
Dreisamtal. 
Außerdem dürfen zwei Lamas ausgeliehen werden und die Gäste 
können alleine mit den Tieren ohne Begleitung durch einen Führer 
vom Ruhbauernhof einen vorgegebenen, beschriebenen Weg lau-
fen. 
Preis: 22 € pro Pers., 70 € pro Fam, (2 Erw.,2 Kinder). 
Treffpunkt: Ruhbauernhof, Kirchzarten, Dietenbach 9, 
Anmeldung:  Tel. 07661/ 61 920 oder per Mail: mm.maier@t-online.de
www.ruhbauernhof.de 
  
Täglich 
NEU:
Nach Vereinbarung bis Mitte Juni:
Bogenschießen Family kompakt 88–
für	eine	Familie	bzw.	einen	Hausstand	mit	einer	Adresse	
Faszination und Spannung für jedes Alter!  
88	Minuten	Bogenschießen	 | 
88 	Minuten	Outdoor	Kochen	in	kreativer	Vielfalt 
Alter:	7-88	Jahre,	Kosten:  88 	€ 
Verbindliche Anmeldung erforderlich per SMS an 0173/ 686 5549. 
Ort: Kirchzarten, Garten des Gasthauses „Zum Wilden Mann“, Höllen-
talstraße 25 | www.kairos-erleben.de   
  
Nach Vereinbarung:
NaTour pur“ -Touren-Wanderungen-Führungen am Schauinsland...
unterwegs mit der heimischen Führerin Ursel Lorenz aus Hofsgrund 
– „Ihnen meine Heimat zu zeigen, darauf freue ich mich!, Ihre Ursel 
Lorenz“:
Wetterbuchen-Exkursionen | Kräuter-Blumen-Führungen | 
Sonnuntergangs-Tour | Panorama-Wanderung
Alle Touren können mit regionalem Vesper und einem Getränk ge-
bucht werden. Termine sind immer flexibel nach Absprache möglich. 
Sehr gerne werden auch Touren für kleine Gruppen oder Privat-Tou-
ren angeboten. 
Weitere	Info: Tel. 07602/ 512, E-Mail: 
natourpur-schauinsland@gmx.de | www.natourpur-schauinsland.de 

Nach Vereinbarung:
Zastlertal Alpaka-Tour, 
geführt für einen Haushalt. Dauer: ca. 1,5-2 Stunden, 4 km.
Preis: 120€ 
Anmeldung: Katharina Sandmann, Oberried, Tel.: 07661/903 5270 oder 
per E-Mail: katharina@zastlertal-alpaka.de | www.zastlertal-alpaka.de 

Nach Vereinbarung:
Alpaka-Wanderung am Thomashof 
Tour ab einer Mindestteilnehmerzahl von vier Personen. Dabei sind 
mindestens vier Alpakas zu führen. Kinder unter 8 Jahren dürfen ein 
Alpaka nur in Begleitung eines Erwachsenen und nur gemeinsam 
führen.
Preis: 6-10 J: 10 € | 11-15 J: 15 € | Erw. 20 €  
Anmeldung: Alpakas am Thomashof, Kirchzarten:
Tel. 0176/ 4727 4268 oder per E-Mail: 
info@alpakas-am-thomashof.de | www.alpakas-am-thomashof.de 

Nach Vereinbarung:
Hummelhof-Alpaka 
Alpaka Wanderungen mit einer Familie aus einem Haushalt.
Anmeldung: Alice Hummel, Stegen, Tel. 0171/ 386 7606 (9-11 Uhr 
oder 15-17.30 Uhr) oder per E-Mail: hummelhof-alpakas@web.de | 
www.hummelhof-alpakas.de 

Nach Vereinbarung:
Berggeheimnis Outdoor-Escape Walks (bis auf das Spiel am Tuni-
berg) sind alle Angebote unter Corona-Bedingungen spiel- und 
buchbar: Berggeheimnis-Hotline: Tel. 07661/ 989 3790
(Mo-Fr, 9-13 Uhr) oder per E-Mail: info@berggeheimnis.com | 
www.berggeheimnis.com
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Museen
30.05.-20.06. jeweils Fr., Sa., So 17-19 Uhr |
Am 30.05. auch 11-13 Uhr
Kunstverein Kirchzarten: Junge Kunst XIV – EVGENIJ GOTTFRIED 
- AURORA
Anmeldung erforderlich: Tel. 0175/ 3095 2949 (zw. 10-14 Uhr) oder 
per E-Mail: kvkirchzarten@aol.com
Ort: Kirchzarten,	 Alte Evangelische Kirche, Burgerstraße 8 | 
www.kunstverein-kirchzarten.de/ 
Hansmeyerhof mit dem Alemanne-Stüble 
in Buchenbach-Wagensteig, Griesdobelstraße 18 
Gerne können Besuchstermine telefonisch vereinbart werden: 
Bettina Willmann, Tel. 07661/ 99 298. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter 
www.hansmeyerhof.de 
  
Schniederlihof in Oberried-Hofsgrund, Gegendrumweg 3   
Durch die rückläufigen Corona-Inzidenzwerte unter 50 wird der 
Schniederlihof zum letzten Mai-Wochenende wieder geöffnet - al-
lerdings under eingeschränkten Bedingungen:
•	 begrenzte Personenzahl je Führung; daher die Bitte um Anmel-

dung
•	 Gruppen auch außerhalb des Öffnungszeiten
•	 Mundschutz und Abstandsregelung sind obligatorisch
•	 Kiosk geöffnet im „to go-Betrieb“
•	 Kontakt: 0170 3462672 oder museum-schniederlihof@t-online.de
 
Vorläufige Öffnungszeiten: 
Mai/Juni bis Oktober: 
Samstag, Sonntag und Feiertage 13:00-16:00 Uhr 
  
  
Weitere Informationen zu Veranstaltungen im Dreisamtal finden 
Sie im Online-Veranstaltungskalender auf www.dreisamtal.de 
  

TELEFONISCHE ÖFFNUNGSZEITEN DER TOURIST-INFORMATION 
07661 – 907 980 

  
Montag bis Freitag 9:30 bis 13 Uhr 

An	Sonn-	und	Feiertagen	bleibt	die	Tourist-Info	geschlossen 
 
 

Kirchliche Nachrichten

Evang. Heiliggeistgemeinde Kirchzarten  
mit Oberried 
Evang. Pfarramt:
Schauinslandstr. 8, 79199 Kirchzarten, Tel. 07661-62010,
Email: kichzarten@kbz.ekiba.de, www.ekidreisamtal.de 
Pfarrer: Philipp van Oorschot, 
Tel. 904810 
 
Gottesdienste: 
KIRCHENGEMENDE KIRCHZARTEN-STEGEN 
Bei einer Inzidenz über 100 finden keine Gottesdienste statt. Bei 
Fragen/Zweifel können Sie uns gerne kontaktieren; auch auf Home-
page und im Schaukasten werden wir informieren. 
  
Freitag, 28.5.21 
18.00 Uhr Abendgottesdienst  (Pfr. Geyer), Ökumen. Zentrum, 

Dorfplatz 14, Stegen 
  
Sonntag, 30.5.21 
10.00 Uhr Gottesdienst  (Pfr. Geyer), Evang. Gemeindezentrum, 

Schauinslandstr. 8, Kirchzarten 
  
Sonntag, 6.6.21 
10.00 Uhr Gottesdienst  (Pfr. van Oorschot), Evang. Gemeindezen-

trum, Schauinslandstr. 8, Kirchzarten 
18.00 Uhr Abendgottesdienst  (Pfr. van Oorschot), Ökumen. Zent-

rum, Dorfplatz 14, Stegen 

(50) 51 JAHRE EVANGELISCHES GEMEINDEZENTRUM 
Am Sonntag, 18. Juli 2021 feiern wir!
Seit dann 51 Jahren steht das Evangelische Gemeindezentrum in der 
Schauinslandstraße. Das wäre schon letztes Jahr ein Grund zum Fei-
ern gewesen – und ist es dieses Jahr immer noch.  Für die Feierlich-
keiten planen wir auch eine Ausstellung, sozusagen als begehbare 
Festschrift. 
Dafür benötigen wir Ihre Mithilfe: Haben Sie Fotos vom Bau oder 
aus dem Leben
im und am Gemeindezentrum?  Dann freuen wir uns darüber, 
wenn Sie uns diese überlassen.
Oder verbinden Sie besondere Erinnerungen mit dem Gemein-
dezentrum? 
Dann schreiben Sie ein paar Sätze dazu. Wir sind sehr gespannt auf 
Ihre vielfältigen Beiträge! 
Bitte geben Sie diese bis 4. Juli im Pfarrbüro oder bei den Kirchenäl-
testen ab. Vielen Dank! 
  
Anmeldung zur Konfirmation 2022 
Information für die zukünftigen Konfirmandinnen und Konfirman-
den 2021/22 soll am Donnerstag, dem 10. Juni, für alle Intressierten 
im Evangelischen Gemeindezentrum Kirchzarten Schauinslandstra-
ße 8 sein. Eingeladen zur Konfirmandenzeit sind alle, die Interesse 
daran haben, auch junge Menschen, die nicht getauft sind. 
Weil wir noch nicht wissen, welche Schutzmaßnahmen am 10. Juni 
vorgeschrieben sind, werden wir uns ein paar Tage vor dem Anmel-
determin an die Familien wenden und informieren, wie Information 
und Anmeldung gestaltet werden. Um flexibel reagieren zu können, 
bitten wir den Anmeldetermin ab 18.00 Uhr frei zu halten. Vorgese-
hen ist, dass alle miteinander um 19.30 Uhr über die Konfirmanden-
zeit informiert werden und nachfragen können, um anschließend 
über die Anmeldung 
zu entscheiden. Wegen des Schutzes vor Corona-Infektionen ist es 
möglich, dass nicht alle Interessierten miteinander zu einer Uhrzeit 
kommen dürfen. Wir würden dann die Anmeldung in Kleingruppen 
oder einzeln vornehmen. 
Wer Fragen hat, wende sich bitte an die Pfarrer Philipp van Oorschot 
(Tel. 07661- 904810) oder Friedrich Geyer (Tel. 07661-61504) 
 
Das Cafe con Dios ist wieder geöffnet! 
Öffnungszeiten:  
Mo. 14.30- 17.30 Uhr 
Di. 9.30 -12.00 Uhr + 14.30- 17.30 Uhr 
Mi. Eltern-Kind-Cafe 9.30 - 12.00 Uhr 
jeden 1. So. im Monat 11.00 - 18.00 Uhr 
Evang. Heiliggeistgemeinde, Schauinslandstr. 8, Kirchzarten 
 
 

Gottesdienste der Pfarreien Mariä Krönung 
Oberried und St. Laurentius Hofsgrund  
FREITAG, 28.05.    
Oberried 14.30 Rosenkranz für die Kranken  
Oberried 15.00 Eucharistiefeier mit Marienlob 
  Ged. an: Adolf u. Theresia Zähringer u. verst. Kin-

der; Ádolf u. Amalie Bäuerle u. verst. Kinder  
SONNTAG, 30.05. 
Dreifaltigkeitssonntag  
L1: Dtn 4,32-34.39-40 L2: Röm 8,14-17 Ev: Mt 28,16-20  
Oberried 10.30 Eucharistiefeier - mit Salz- und Wasserweihe 
  Ged. an: Ursula Lauby; Gertrud Rösch (Seelen-

amt); Erich u. Eugen Rösch  
Kirchzarten 10.30 Eucharistiefeier mit Salz- und Wasserweihe  

DONNERSTAG, 03.06. 
Fronleichnam  
L1: Ex 24,3-8 L2: Hebr 9,11-15 Ev: Mk 14,12-16.22-26  
Oberried 9.00 Eucharistiefeier zu Fronleichnam 
  Ged. an: Konrad Zähringer  
 
 

Ende des redaktionellen Teils



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

zutaten 
FÜR 4 PERSONEN
Fleisch:
600 g Rinderfi let-Spitzen 
(vom heimischen Metzger oder Züchter)
50 ml Brandy 
50 ml Sahne 
100 ml Kalbsfond oder Bratenjus 
1 Prise Salz 
1 EL Sonnenblumenöl 
1 EL eingelegter Grüner Pfeffer 

Salat:
1 Handvoll Buchweizen
250-300 g Erdbeeren 
(aus regionaler Ernte)
2 TL Honig 
4 TL dunkler Balsamicoessig 
1 Handvoll Gänseblümchen 
(selber pfl ücken - aber bitte
keinesfalls in Nähe einer Straße!)

Erdbeer-Buchweizen-Salat 

mit Gänseblümchen-Topping und Rinderfiletspitzen

Zubereitung
Fleisch: 
Die Rinderfi letspitzen in Streifen schneiden, salzen und 
in einer heißen Pfanne in Sonnenblumenöl von beiden 
Seiten scharf anbraten. Grünen Pfeffer hinzu, Brandy 
hineingeben und vorsichtig fl ambieren. Sahne und 
Kalbsfond dazu und kurz aufkochen lassen. Mit Salz 
abschmecken. Das Rindfl eisch sollte noch einen rosa 
Kern haben.

Salat: 
Buchweizen in einer kleinen Pfanne kurz anrösten. Erd-
beeren halbieren, mit Honig und Balsamico marinieren 
und mit den gerösteten Buchweizen und Gänseblüm-
chen bestreuen. 

Erdbeer-Buchweizensalat auf einem Teller mittig 
anrichten. Die Rinderfi letspitzen rundherum legen, mit 
grünen Pfefferkörnern garnieren.

21
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Tipps & Tricks
Erdbeeren enthalten zweimal soviel As-

paraginsäure wie Spargel. Diese Säure regt den 

Stoffwechsel an und entwässert den Körper. Wie 

das meiste Obst enthält die Erdbeere Ballaststoffe - 

unverdauliche Fasern, die bei ausreichender Flüssigkeits-

zufuhr die Verdauung anregen. Die roten Früchtchen sind 

ein gesunder, natürlicher Appetitzügler. Ein paar Erdbeeren 

vor dem Essen bremsen das Hungergefühl. - Gänseblümchen 

erinnern vom Geschmack her an Feldsalat, haben ein leicht 

nussiges Aroma. Während die jungen Blätter aufgrund 

ihrer Milde geschätzt werden, empfi ndet man die Blüten 

als leicht bitter. Gänseblümchen sind sehr gesund, 

da sie uns viel Vitamin C und Kalium bescheren. 

In der Heilkunde gelten sie als Heilkraut, 

wirken sie doch u. a.  verdauungs- und 

stoffwechselanregend. 



Uwes Weckle Laden 
braucht 
Verstärkung. 

Für unsere Filiale in Burg Birkenhof suchen wir Bäckereifach-
verkäufer (m/w/d ) oder Einzelhandelskaufleute für 28 Std./Wo.
mit geregelten Arbeitszeiten. 
1 Woche : Dienstag - Freitag  6.00 Uhr - 12.30 Uhr, 
2 Woche : Dienstag - Samstag  6.00 Uhr - 12.30 Uhr, 
3 Woche : Dienstag - Freitag 15.00 Uhr - 18.30 Uhr, 
Samstag 6.00 Uhr - 13.00 Uhr, Sonntag 7.00 Uhr - 11.30 Uhr. 
Auch gerne stellvertretender Filialleiter (m/w/d). 
Gute Bezahlung, Umsatzbeteiligung, Sonntagszuschlag. 
Ist ihr Interesse geweckt? 
Bitte melden M. Hermann, Tel. 0157 745 155 93 



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de
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Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere 
aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. Um in 
den Genuss dieser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähi-
gen, fertigen Anzeigenvorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der 
Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungserlaubnis, andere 
Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, 
Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind au-

ßer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kundenkonto 
gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar 
oder durch vier teilbar sein und in sechs/vier aufeinanderfolgenden 
Wochen geschalten werden. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. 
Die zwei günstigsten Ausgaben sind für Sie kostenlos. 

Bitte Aktionscode P-2021-03 bei der Anzeigenbestellung angeben. 

Unsere [ Aktion 
für Sie

Starten Sie mit unserer 
beliebtesten Aktion in den Sommer. 

4 + 2 = 
6 Anzeigen

oder

3 + 1 = 
4 Anzeigen

Unsere Aktion gilt vom 31. Mai 2021 (KW 22) 
bis 30. Juli 2021 (KW 30).





Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 


